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Beschluss Grosser Gemeinderat 
2. Sitzung vom 28.05.2026 
 

 
Z.1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 10146 
 

Postulat Eva Waldburger, EVP; Alternativen zu herkömmlichem 
Feuerwerk; Behandlung 
 

BNR 24 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Manfred Waibel 
Ansprechpartner Verwaltung: Patrick Trummer 
 
Bericht 

An der GGR-Sitzung vom 14. August 2025 wurde das Postulat Eva Waldburger, EVP; Alternativen zu her-
kömmlichem Feuerwerk, eingereicht: 
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Stellungnahme des Gemeinderats 
Der Gemeinderat Münchenbuchsee hat das Postulat geprüft. 
 
Die Bearbeitung des Postulats erfolgte an einer gemeinsamen Sitzung (25.11.2025) mit den Abteilungen Bau, 
Öffentliche Sicherheit und den Ressorts PUEB und KFS.  
 
Grundsätzlich 
Auf Gemeindegebiet ist das Abbrennen von Feuerwerk bisher nur am 1. August und an Silvester gestattet (Art. 
11 Polizeireglement Münchenbuchsee). An allen übrigen Tagen ist Feuerwerk bewilligungspflichtig. 
 
Seit dem Beschluss des Gemeinderates vom September 2021 (LNR 7848) wird an der Bundesfeier kein öffentli-
ches Feuerwerk mehr durchgeführt. Aktuell gibt es keinen Gemeindeanlass, an dem Feuerwerk eingesetzt wird. 
 
Die kantonalen Bestimmungen zur Waldbrandgefahr gelten unverändert und werden vom Kanton Bern geregelt. 
 
Punkt 1 
Im Februar 2025 wurde ein Anbieter für eine Drohnenshow (12 Minuten) angefragt (LNR 10150). Die Kosten 
lagen bei mindestens CHF 13'000.00. Dies könnte eine mögliche Alternative darstellen, ist jedoch nicht für je-
den Anlass geeignet (Wetterabhängigkeit, Budget, Platzverhältnisse, Relevanz des Anlasses). 
 
Aktuell liegt kein konkreter Gemeindeanlass vor, bei dem eine solche Alternative zum Einsatz kommen würde. 
Sobald ein entsprechender Anlass geplant wird, können Alternativen situativ geprüft werden. Musikalische Dar-
bietungen wurden in der Vergangenheit bereits eingesetzt und haben sich als ausreichend und breit akzeptiert 
erwiesen. 
 
Punkt 2 
 
Es ist festzustellen: 

• Feuerwerk ist aus Umwelt- und Tierschutzsicht grundsätzlich nirgends ideal geeignet. 

• Eine generelle Definition von geeigneten Plätzen wäre nicht zielführend, da: 
o sie die Realität der lokalen Nutzung kaum abbilden kann, 
o sie Erwartungen wecken würde, wo faktisch keine Kontrolle möglich ist, 

 
Nur weil ein Ort ausgewiesen wird, hebt dies nicht das Recht einer Einzelperson auf eine Abbrandbewilligung 
für privaten Gebrauch auf. Öffentliche Anlässe sind bereits heute geregelt, z.B. beim Verkehrsgarten (u. a. Ver-
weis auf dem Fastnachtsflyer). Eine zusätzliche räumliche Einschränkung ist derzeit nicht geplant, insbeson-
dere weil eine Kontrolle und Durchsetzung ohne bundesweite Regelung kaum durchführbar ist. 
 
Punkt 3 
Naturschutzgebiete und sensible Zonen sind bereits heute durch übergeordnetes Bundes- und Kantonsrecht 
geschützt. Zusätzliche, permanente Verbotszonen auf Gemeindeebene wären rechtlich nur möglich, wenn sie 
explizit im Polizeireglement verankert würden. Eine solche ständige Verbotszone wäre jedoch rechtlich schwie-
rig und politisch heikel und ist nicht geplant. 
 
Beim früheren Gemeindefeuerwerk lag stets die Zustimmung des zuständigen Wildhüters und eine kantonale 
Abbrandbewilligung vor. 
 
Punkt 4 
Das kommunale Polizeireglement regelt bereits heute die zeitliche Komponente. Gemäss Polizeireglement ist 
Feuerwerk grundsätzlich nur bis 22.00 Uhr zulässig. Darüber hinaus gelten die kantonalen Lärmschutz- und Po-
lizeibestimmungen. Es sind aktuell keine weiteren Einschränkungen über Art. 11 PoR hinaus geplant. 
 
Weitere Einschränkungen sind auch deshalb kritisch zu sehen, weil die Kontrolle im privaten Bereich kaum ef-
fektiv möglich ist und eine nationale Lösung vorzuziehen wäre. 
 
Punkt 5 
Eine Sensibilisierung der Bevölkerung soll nicht in Form von zusätzlichen Reglementen erfolgen, sondern über 
freiwillige Information. 
 
Folgende Information ist im Buchsi Info Dezember 2025 bereits erfolgt: 
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Weitere denkbare Informationsplattformen: 

• Hinweise auf der Gemeindehomepage 

• im Zusammenhang mit der Bundesfeier die Kommunikation über mögliche Alternativen und Rücksicht-
nahme 

 
Situativ wird weiterhin jeweils geprüft, welche temporären Angebote (Musik, Darbietungen, evtl. Drohnenshow) 
bzw. Sensibilisierungen geeignet wären. 
 
 
Finanzielles 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Finanzkommission 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Weitere Kommissionen 

Es haben sich keine Kommissionen mit dem Geschäft auseinandergesetzt. 
 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
  

Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage 
 

--- 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 25 

Finanzkompetenz --- --- 

Verfahren -- -- 

 
 
Antrag 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 
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Beschluss 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

 
 
Eröffnung 

1. Bauabteilung (zur Kenntnis) 

2. Präsidialabteilung, Sekretariat GGR (zum Vollzug: Nachführen Register "Parlament") 
 
 
Beilagen 

--- 

 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 06. Juli 2026, in Kraft. 

 
 
Münchenbuchsee, 29. Mai 2026 
 
GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Sekretär Protokollführer 

Olivier A. Gerig Patrik Bühler 


